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«Der Bundesrat spricht mit zwei Zungen»
SVP-Vizepräsident Blocher bezeichnet Verhandlungen mit der EU über die Unabhängigkeit als landesverräterisch

Von Beni Gafner, Bern

BaZ: Herr Blocher, beinhaltet das von
der Sonntagszeitung veröffentlichte EU-
Mandat für die institutionellen Verhand-
lungen mit der Schweiz Überraschen-
des?

Christoph Blocher: Nein. Aber es
bestätigt im Detail, was die EU will.
Sie verlangt schon lange von der
Schweiz, dass sie fremdes Recht und
fremde Richter akzeptiert. Statt die
Forderungen standhaft und entschie-
den als Angriff auf die schweizerische
Souveränität zurückzuweisen, hat
man sie akzeptiert. Das Verhand-
lungsmandat der EU, das jetzt im
Wortlaut vorliegt, unterscheidet sich
nur unwesentlich vom schweizeri-
schen Verhandlungsmandat für die
institutionelle Einbindung. Der Bun-
desrat und die Aussenpolitischen
Kommissionen haben dem – gegen
erbitterten Widerstand der SVP-
Vertreter – zugestimmt.

Alles kalter Kaffee?
Jedenfalls nichts wesentlich Neues.
Aber es ist jetzt schwarz auf weiss
festgehalten. Ich erinnere an den
Brief, den 2012 der EU-Kommissions-
präsident Barroso der damaligen
Bundespräsidentin Eveline Widmer-
Schlumpf schrieb. Es heisst darin:
«Wir schätzen insbesondere, dass
sich die EU und die Schweiz darüber
einig sind, dass in dem Binnenmarkt,
an dem die Schweiz teilnimmt bezie-
hungsweise teilnehmen möchte, das
zentrale Prinzip der Homogenität gel-
ten muss.» Freude herrschte bei
Herrn Barroso. Im selben Brief drückt
er auch seine Freude darüber aus,
dass die Schweiz bereit sei, den EU-
Gerichtshof anzuerkennen. Das nun
veröffentlichte EU-Mandat am ver-
gangenen Sonntag deckt sich leider
im Wesentlichen mit dem Willen des
Bundesrates und der Parlaments-
mehrheit. Nicht dass die EU dies for-
dert, ist skandalös, sondern der Knie-
fall schweizerischer Behörden.

Es blieb also alles beim Alten?
Es gibt unbedeutende Abweichun-
gen: Wenn man die Position der EU
von 2012 und das veröffentlichte Ver-
handlungsmandat der EU, datiert am
6. Mai 2014, vergleicht mit dem Ver-
handlungsmandat des Bundesrates,
ergeben sich nur sehr geringe inhaltli-
che Unterschiede. Die Behörden – der
Bundesrat und die Parlamentarier –
sind eingeknickt. Sie geben die
Schweiz preis.

Die Empörung von FDP und CVP ist auf-
grund der Veröffentlichung des EU-
Verhandlungsmandats gross. Wie ist
das zu erklären?

Das ist gespielt nach aussen. Sie mer-
ken heute, dass der Vertrag über insti-
tutionelle Bindungen vor dem Volk
nicht bestehen kann. Sie schämen
sich wohl, dass sie das Verhandlungs-
mandat des Bundesrats hinter ver-
schlossenen Türen abgesegnet haben.
Sollte es einem echten Gesinnungs-
wandel entsprechen, würde ich mich
freuen.

Ist es ein Zufall, dass der Inhalt des EU-
Mandats jetzt veröffentlicht wurde?
Kann daraus geschlossen werden, dass
die laufenden Verhandlungen mit der EU
ins Stocken geraten sind?

Das weiss ich nicht. Aber es ist gut,
dass das Papier, das ja mit dem Ver-
handlungsmandat des Bundesrats
praktisch deckungsgleich ist, dem
Volk die Augen öffnet.

Will der Bundesrat eigentlich dem EU-
Binnenmarkt beitreten oder nicht?

Das ist der entscheidende Punkt. Die
institutionelle Einbindung dient dem
Beitritt der Schweiz zum Binnen-
markt. Ich bin der Überzeugung, dass
dies unter keinen Umständen gesche-
hen darf, denn dies ist ein riesiger
Souveränitätsverlust. Das kann bis zu
allfälligen Sanktionen gegen andere
Länder gehen, es geht um die Beseiti-
gung schweizerischer Wettbewerbs-

vorteile etc. etc. Gegenteilige Signale
sendet der Bundesrat in der Schweiz
aus. Denn während – wie gesagt –
Barroso schon 2012 im Brief an Bun-
desrätin Widmer-Schlumpf seine
Freude darüber ausdrückt, dass die
Schweiz Teil des europäischen Bin-
nenmarktes werden wolle, unter-
stützte der Bundesrat nach aussen am
26. Februar 2014 eine Motion der
SVP, welche verlangt, dass der Bun-
desrat der EU mitteilt: «Die Schweiz
ist nicht Mitglied des europäischen
Binnenmarktes und hat auch nicht
die Absicht, dies zu werden.» Auch
die Aussenpolitische Kommission des
Nationalrates beschloss dies mit 13
zu einer Stimme bei sieben Enthal-
tungen. Der Bundesrat spricht gegen-
über der EU einerseits und den eige-
nen Bürgern andererseits mit zwei
Zungen. Er sollte der EU endlich kla-
ren Wein einschenken. Und zwar den
gleichen, den er in der Schweiz ein-
schenkt.

Was würde es für die Schweiz bedeuten,
wenn sie – wie von der EU beabsichtigt –
keine Gesetze erlassen könnte, die im
Widerspruch zu Verträgen mit der EU
stehen?

Die vom schweizerischen Souverän
beschlossenen Gesetze wären ungül-

tig. EU-Recht hebelt das eigene Lan-
desrecht aus! Auch wenn eine Ver-
tragsbestimmung zum Beispiel
aufgrund einer angenommenen
Volksinitiative beschlossen würde,
wären die Vertragsbestimmungen
ungültig. Der Gerichtshof der EU
würde dann selbstverständlich be-
schliessen, dass wir unser Gesetz zu-
rücknehmen müssen. Sonst würde
die EU Strafmassnahmen gegen die
Schweiz beschliessen. Die schweizeri-
sche Unabhängigkeit wäre dahin. Be-
troffen wären vor allem die Freiheit
und die Volksrechte.

Der Bundesrat führe «Verhandlungen
zur Aufgabe der Unabhängigkeit der
Schweiz», sagte die SVP am Sonntag.
Sollen diese Verhandlungen weiterge-
führt werden?

Nein, sicher nicht. Über die Preisgabe
von Unabhängigkeit und Souveräni-
tät führt man keine Verhandlungen.
Das ist landesverräterisch. Doch ge-
nau das machen jetzt Bundesrat und
Verwaltung, schon seit Längerem.
Mit der Unterstützung der SP, der
CVP und der FDP. Die Folgen sind ein-
deutig: Der geplante Vertrag über die
institutionelle Einbindung führt die
Schweiz schlussendlich in die EU.
Und er will den am 9. Februar 2014

beschlossenen Verfassungsartikel ge-
gen die Einwanderung wieder rück-
gängig machen. Abhilfe schaffen
kann hier nur noch das Nein des Vol-
kes an der Urne.

Was würde passieren, wenn die Ver-
handlungen jetzt gestoppt würden?

Nichts. Es gäbe einfach keine neuen
bilateralen Verträge, die wir aber gar
nicht brauchen. Auch das ausgehan-
delte Stromabkommen ist nicht unbe-
dingt notwendig. Es ist vielleicht für
die EU und die Schweiz «nice to

have». Wir brauchen auch kein
Chemie-Abkommen. Das will in der
Chemiebranche gar niemand. Da
kenne ich mich aus. Das wollen nur
unsere Verwaltungsangestellten in
Bern und die EU.

Die Wirtschaft hätte im Falle eines Ver-
handlungsstopps keine Nachteile zu
gewärtigen?

Nein, wieso auch? Natürlich gibt es
immer irgendeine Branche, die noch
ein Wünschlein hätte. Kleine Schwie-
rigkeiten müssten vielleicht über-
wunden werden. Aber wir opfern
doch solchen Einzelinteressen nicht
unsere Souveränität des Landes, un-
sere Freiheit – und die Volksrechte.
Und die direkte Demokratie! Unsere
Freiheit hatte schon immer auch da-
mit zu tun, dass man gewisse Nachtei-
le in Kauf nehmen musste. So weit,
wie es Schiller schrieb, «lieber im Tod
als in der Knechtschaft leben», müs-
sen wir heute ja nicht gleich gehen. Es
gibt einfachere Mittel, um «der
Knechtschaft» zu entgehen (lacht).
Ein Nein zum Binnenmarktbeitritt
genügt.

Wie geht es politisch nun weiter?
Früher oder später werden sich Bun-
desrat und Parlament für diese insti-
tutionelle Einbindung aussprechen.
Dieser Vertrag muss aber vors Volk.
Dann gibt es eine Volksabstimmung.
Darauf muss man sich jetzt vorberei-
ten. Um diese Volksabstimmung zu
gewinnen, haben wir das Schweize-
rische Komitee gegen den schlei-
chenden EU-Beitritt (EU-NO) ge-
gründet. Die Abstimmung ist von
derselben Tragweite wie die Abstim-
mung über den EWR/EU-Beitritt von
1992.

Was kann man tun, wenn man dagegen
ist?

Dem Komitee EU-NO beitreten. Und
als Nächstes können Sie bei den
Wahlen 2015 Vertreter nach Bern
wählen, die für die Unabhängigkeit
der Schweiz einstehen. Dann hätte es
im Parlament Leute, die bei Druck aus
dem Ausland nicht gleich umfallen.
Damit endlich die Schweiz in Bern
verteidigt wird.

Bundesrat Burkhalters europapolitische Mogelpackung
Der Aussenminister hat falsche Hoffnungen zu den laufenden Verhandlungen mit der EU für ein Rahmenabkommen geweckt

Von Hubert Mooser, Bern

Didier Burkhalter liess keine Zweifel of-
fen, als er im August 2013 vor den Me-
dien in Bern über das Verhandlungs-
mandat für ein institutionelles
Abkommen mit der EU informierte:
«Ich habe bei meinen Treffen mit fünf
europäischen Ministern Signale erhal-
ten, dass es auf der Basis des vorliegen-
den Verhandlungsmandates zu einem
Übereinkommen mit der EU kommen
könnte», sagte er.

Das von der Sonntagszeitung veröf-
fentlichte Verhandlungsmandat der Ge-
genseite, also von der EU, entlarvt die
europapolitischen Schönfärbereien des
Aussenministers als Mogelpackung. Bri-
sant ist dabei besonders die Überwa-
chung der Anwendung von bilateralen
Verträgen. Die EU-Kommission, die sich
als Hüterin der EU-Verträge sieht, soll
explizit «Untersuchungs- und Entschei-
dungskompetenzen» bekommen. Diese
sollen gleich wie bei den EU-Mitgliedern

in Fragen des Binnenmarktes ausgestal-
tet sein. Das ist genau das Gegenteil von
dem, was Burkhalter 2013 sagte. Da-
mals ereiferte sich der Aussenminister
mit Erklärungen, wie seine Unterhänd-
ler die EU mit neuen Vorschlägen an den
Verhandlungstisch zurückgebracht hät-
ten. Im Dezember 2012 sei die Zukunft
des bilateralen Weges auf der Kippe ge-
standen. EU-Kommissionspräsident
José Manuel Barroso habe  gedroht,
ohne institutionelles Abkommen sei der
bilaterale Weg zu Ende.

Die Forderungen der EU von 2012
Die EU verlangte damals, dass die

Schweiz bei den bilateralen Verträgen
neues EU-Recht und die EU-Recht-
sprechung anwendet, die Umsetzung
der Verträge von einer unabhängigen
Instanz überprüfen lässt und eine über-
geordnete Gerichtsinstanz akzeptiert.
Für die Schweiz waren diese Forderun-
gen inakzeptabel. Burkhalter konterte
die Forderungen in Form einer Lösung,

welche unter anderem eine eigene na-
tionale Überwachungsbehörde vorsah.
Dieser Vorschlag fand in Brüssel jedoch
keine Gnade. Die Beziehung zwischen
Bern und Brüssel waren laut Burkhalter
Ende 2012 an einem Tiefpunkt ange-
langt. Nach einer Reihe von Son-
dierungsgesprächen zwischen dem
EDA-Staatssekretär Yves Rossier und
EU-Chefdiplomat David O’Sullivan im
Frühjahr 2013 sah die Situation für die
Schweiz plötzlich wieder besser aus.

Das Einlenken der EU hatte einen
Preis: Damit sich Brüssel überhaupt auf
neue Gespräche mit der Schweiz ein-
liess, hatte Rossier dem EU-Unterhänd-
ler zugestehen müssen, die neuen Re-
geln nicht bloss auf die neuen, sondern
auch auf die bereits bestehenden Verträ-
ge anzuwenden. Der Bundesrat hatte
am 25. April 2012 dagegen entschieden,
dass die künftigen institutionellen Re-
geln nur für neue Verträge gelten sollen.

Nach einer stimmungsvollen Bun-
desratssitzung verkündete Burkhalter

dann am 21. August 2013 das Verhand-
lungsmandat. Die Schweizer werden
die Umsetzung der Verträge selber
überwachen. Der Europäische Gerichts-
hof (EuGh) werde als eine Art Gut-
achterstelle fungieren. Deren Entschei-
de seien für die Schweiz nicht zwingend.
Die Beilegung eines Streitfalles werde
im Gemischten Ausschuss diskutiert,
dem Vertreter der EU und der Schweiz
angehören.

Positive Signale aus Brüssel
Burkhalter betonte damals auch, die

EU-Kommission habe die Schweiz am
9. Juli 2013 wissen lassen, man werde
ein Verhandlungsmandat verabschie-
den, welches in Richtung des Schweizer
Mandats gehe. Mit anderen Worten:
Die EU beharrte gemäss Burkhalter
nicht mehr auf einer EU-Überwa-
chungsbehörde. Und: «Zum ersten Mal
haben wir Signale aus Brüssel, dass wir
auf dieser Basis zu einem Abschluss ge-
langen können», sagte der Aussenmi-

nister. Burkhalter wies explizit darauf
hin, dass die Überwachungsbehörde
ein Grund gewesen sei, dass der EWR
keine Lösung für die Schweiz darstelle.
«Wählt die Schweiz den EWR-Weg, wird
sie in Zukunft auch von der Efta-Über-
wachungsbehörde geprüft. 100 neue
Überwacher würden dann prüfen, wie
die Schweiz, der Bund, die Kantone und
die Gemeinden diese Abkommen an-
wenden», sagte er im Interview mit der
Schweiz am Sonntag. Bei der vom Bun-
desrat jetzt vorgeschlagenen Lösung sei
dies nicht der Fall. Aber vor allem tat
Burkhalter so, als hätte die EU diesen
Ansatz bereits gutgeheissen.

Nachdem die Sonntagszeitung das
Mandat der EU publik machte, muss
man Burkhalters Aussagen hinter-
fragen. Das Departement von Burkhal-
ter sagte zur Publikation des EU-Man-
dats nur, dass die Positionen seit
Langem bekannt seien. Burkhalter hat
in Pressekonferenzen und in Interviews
aber etwas anderes verbreitet.

Begrüsst die Veröffentlichung des EU-Mandats über die institutionellen Verhandlungen. Christoph Blocher. Foto Keystone

«Die institutionelle
Einbindung dient dem
Beitritt der Schweiz
zum EU-Binnenmarkt.»

«Wir opfern doch
solchen Einzelinteressen
nicht unsere Freiheit
und die Volksrechte.»


